
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kriterium   Gewichtung 
des 
Kriteriums 

Sozial-
räumliche 
Gewichtung  

Nicht 
erfüllt 

Teilweise 
erfüllt 

Erfüllt  

 

1. Trägerkompetenz und Referenzen  
     

Träger ist einem Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege 
angeschlossen  

2 0 0 0 10 

Träger ist anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe  
(§75 SGB VIII, §25 KiBiz)  

3 0 0 0 10 

Träger hat eine pädagogische Fachberatung/ stellt Fachberatung durch 
einen Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege sicher  

(§6, §47 KiBiz)  

3 0 0 0 10 

Erfahrungen des Trägers auf dem Gebiet der institutionellen 
Kindertagesbetreuung  

1 0 0 5 10 

Bereitschaft in der AG § 78 Frühkindliche Bildung mitzuarbeiten  
(§78 SGB VIII)  

1 0 0 0 10 

Zuverlässigkeit des Trägers  
(§45 SGB VIII)  

3 0 0 5 10 

Träger stellt die Beratung durch eine Insoweit erfahrene Fachkraft 
(Kinderschutz) sicher  

(§8a SGB VIII)  

3 0 0 0 10 

Träger stellt die gemeinsame Bildung und Betreuung von Kindern mit 
(drohender) Behinderung sicher                                                                                   
                                                                                                     (§ 22a SGB VIII, §8 KiBiz) 

3 0 0 5 10 

 

2. Personal  
     

Träger bezahlt nach/orientiert am Tarifvertrag (TVöD SuE)  
(§28 KiBiz, Personalvereinbarung, Personalverordnung)  

2 0 0 0 10 

Träger hat ein Ausbildungskonzept   
(§4 Personalvereinbarung, §6 Personalverordnung) 

2 0 0 5 10 

Träger hat ein Personalgewinnungs und -entwicklungskonzept  
(§46 KiBiz, §5 Personalverordnung) 

2 0 0 5 10 

Träger hat ein Ausfallmanagement  
(§27 KiBiz, §6 Personalvereinbarung, LWL Empfehlung Anhang 1)  

3 0 0 5 10 



 

 

 

 

 

 

Kriterium   Gewichtung 
des 
Kriteriums 

Sozial-
räumliche 
Gewichtung  

Nicht 
erfüllt 

Teilweise 
erfüllt 

Erfüllt  

3. Pädagogisches Konzept  
3.1. Querschnittsaufgaben  

     

Bildungsverständnis 
(§15, §17 KiBiz, LWL Empfehlung Anhang 2) 

2 0 0 5 10 

Leitbild  
 

1 0 0 5 10 

Eingewöhnung 
 

2 0 0 5 10 

Demokratische Bildung und Partizipation  
(§16 KiBiz, LWL Empfehlung Anhang 2, LWL Empfehlung Anhang 3) 

3 0 0 5 10 

Erziehungs- und Bildungspartner:innenschaft  
(§22a SGB VIII, §9, §10 KiBiz)  

3 0 0 5 10 

Inklusion, Diversität, armutssensible, rassismuskritische-, 
geschlechterreflektierende Bildung, gemeinsame Erziehung   

(§22a SGB VIII, §7, §8 KiBiz, LWL Empfehlung Anhang 2) 

3 4 0 5 10 

Kinderschutz (Schutzkonzept, Meldewege, Fachberatung, QM)  
(§ 8a, §47 SGB VIII, LWL Empfehlung Anhang 4) 

3 0 0 5 10 

Beschwerdemanagement und Verfahren zur Selbstvertretung 
(Kinderparlament)  

(§45 SGB VIII, LWL Empfehlung Anhang 4) 

3 0 0 5 10 

Methoden der Beobachtung und Dokumentation  
(§18 KiBiz, Bildungsgrundsätze NRW) 

2 0 0 5 10 

Flexible, bedarfsgerechte Raumgestaltung  
(LWL Empfehlung Anhang 2, LWL Empfehlung Anhang 5) 

1 0 0 5 10 

 

3.2.  Bildungsbereiche  
     

Bildungsgrundsätze des Landes NRW  
(§15 KiBiz, Bildungsgrundsätze NRW LWL Empfehlung Anhang 2) 

3 0 0 5 10 

Alltagsintegrierte Sprachbildung  
(§19 KiBiz, LWL Empfehlung Anhang 2) 

2 4 0 5 10 

Medienbildung  
(LWL Empfehlung Anhang 6) 

1 0 0 5 10 



 

 

 

 

 

Kriterium   Gewichtung 
des 
Kriteriums 

Sozial-
räumliche 
Gewichtung  

Nicht 
erfüllt 

Teilweise 
erfüllt 

Erfüllt  

 

3.3. Qualitätsentwicklung/ Qualitätsmanagement   
     

Konzeptionelle Vereinbarungen zur Weiterentwicklung der 
Einrichtungskonzeption  

(§31 KiBiz, §22a SGB VIII, LWL Empfehlung Anhang 2) 

3 0 0 5 10 

Vereinbarung zur trägerübergreifenden Rahmenkonzeption der Stadt 
Dortmund/ Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung  

(§79a SGB VIII, Päd. Rahmenkonzept Stadt Dortmund, LWL Empfehlung Anhang 7) 

2 0 0 0 10 

Träger hält ein Qualitätsmanagement bereit  
 

1 0 0 5 10 

 

3.4. Sozialraumorientierung/ Kooperation  
     

Beschreibung und Analyse des Sozialraums (Sozialraumanalyse)  
(Sozialräumliche Kriterien Übersicht Stadt Dortmund)  

3 0 0 5 10 

Konzeptionelle Ausrichtung/ Schwerpunktsetzung anhand der 
Sozialraumanalyse  

3 0 0 5 10 

Konzeptionelle Aussagen zu Transitionsprozessen/ Kultur des Übergangs  
(§13, §30 KiBiz)  

2 0 0 5 10 

Konzeptionelle Aussagen zur Netzwerkzusammenarbeit  
(§22a SGB VIII, §13, §14, §30 KiBiz)  

1 4 0 5 10 

Aufnahmekriterien liegen vor, die den sozialräumlichen Gegebenheiten 
Rechnung tragen 

(§24 SGB VIII, §5, §7, §8 KiBiz) 

1 4 0 5 10 

Trägervielfalt im Sozialraum  
(§3 KiBiz) 

 0 0 5 10 

Bereitschaft sich zum Familienzentrum NRW zu zertifizieren  
(§42 KiBiz) 

1 4 0 0 10 

Bereitschaft flexible/ erweiterte Öffnungszeiten anzubieten  
(§48 KiBiz) 

2 0 0 0 10 

Bereitschaft sich als plusKITA zu zertifizieren   
(§44 KiBiz) 

1 4 0 0 10 



 

 

 

 

Ist ein mit dem Faktor 3 gewichtetes Kriterium nicht erfüllt, hat der Träger drei Wochen Zeit das Kriterium nachzuarbeiten. Das Nichterfüllen 
eines mit Faktor 3 gewichteten Kriteriums führt unabhängig von der ansonsten erreichten Punktzahl zum Ausschluss aus dem Verfahren.  
 
Die Gewichtung des Kriteriums ist der Faktor 1, 2 oder 3 mit dem die erreichte Punktzahl 0, 5 oder 10 multipliziert wird.  
Wird ein Kriterium aufgrund der Lage im Aktionsraum sozialräumlich gewichtet, wird die erreichte Punktzahl 0, 5 oder 10 mit dem Faktor 4 
multipliziert.  
 

= Sozialräumliche Gewichtung des Kriteriums in den Aktionsräumen  
 

= Bei diesem Kriterium gibt es ausschließlich die Ausprägungen nicht erfüllt/ erfüllt. 

 

 


